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Einleitung

I. Falschidentifizierungen als Ursache von Justizirrtümern –  
ein Problemaufriss

Am Samstag, den 30. Juli 1977, wurde Jürgen Ponto, der damalige Vor
standssprecher der Dresdner Bank, in seiner Villa in Oberursel bei Frankfurt 
am Main erschossen. Seine Witwe sowie sein Chauffeur identifizierten kurze 
Zeit später in einer bei der Polizei durchgeführten Gegenüberstellung die 
damals 23jährige Eleonore Poensgen mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit als Beteiligte des Attentats. Der zuständige Ermittlungsrichter 
erließ daraufhin Haftbefehl gegen Frau Poensgen, unter anderem wegen ge
meinschaftlichen Mordes. Wenige Tage nach der Festnahme der Studentin 
stellte sich jedoch heraus, dass sich diese zum Tatzeitpunkt an einem völlig 
anderen Ort aufgehalten hatte. Mit der Tat, die ihr zur Last gelegt wurde, 
konnte sie also nichts zu tun haben. Daraufhin wurde Frau Poensgen wieder 
aus der Haft entlassen, erlitt jedoch einen Nervenzusammenbruch, mit dessen 
Folgen sie noch lange Zeit zu kämpfen hatte.1 Knapp acht Jahre später konn
te in einem langwierigen Strafverfahren ein Kommando der „Rote Armee 
Frak tion“ (RAF) um Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar wegen Mordes 
beziehungsweise Beihilfe zum Mord an Jürgen Ponto verurteilt werden. Eine 
Tatbeteiligung von Eleonore Poensgen wurde ausgeschlossen.2

Im Juni 1981 übernachtete ein 10jähriges Mädchen aus Shreveport in 
Louisiana bei ihren 7 und 9jährigen Freundinnen in deren Elternhaus. 
Während des Schlafs wurde das Mädchen von einem Eindringling über
rascht und brutal misshandelt. Der Täter würgte das Mädchen und schlug 
den Kopf der sich wehrenden 10Jährigen mehrmals gegen eine Wand. 
Zunächst konnte sich das Kind losreißen und weglaufen, im Vorderhof des 
Anwesens holte der Täter sein Opfer allerdings ein, schlug und trat es 
erneut, bis es das Bewusstsein verlor. Schließlich vergewaltigte er das 
Kind auf brutalste Weise. Von Augen und Ohrenzeugen wurde später Cal
vin Willis als Täter des grausamen Verbrechens identifiziert und daraufhin 
im Jahr 1982 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Rah

1 Vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 12. September 1978, 12 O 128  /  78; Erdfelder, 
RP 2003, 434, 436; Hell, in: Kognitive Täuschungen, 13; vgl. auch www.welt.
de  /  politik  /  article1062110  /  Der_Mord_an_Juergen_Ponto.html. 

2 OLG Stuttgart, Urteil vom 2. April 1985, 51 StE 1  /  83. 
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men des sogenannten Innocence Projects3, das nach Einführung des DNA
Tests als forensisch verwertbare Methode 1992 in den Vereinigten Staaten 
von Amerika von Hochschullehrern, Strafverteidigern und Studenten ins 
Leben gerufen wurde, wurde auch der Fall von Calvin Willis erneut unter
sucht. Erklärtes Ziel der Initiative war und ist die Aufklärung von Justiz
irrtümern durch nachträgliche DNAAnalysen. Auch im Fall Calvin Willis 
wurde 1998 eine nachträgliche DNAUntersuchung veranlasst, in der Spu
ren aus am Tatort sichergestellten Boxershorts sowie Hautreste verwertet 
wurden, die unter den Fingernägeln des Mädchens gefunden worden waren 
und die vom Täter stammen mussten. Die Untersuchung ergab, dass die 
gefundenen DNASpuren zwar untereinander übereinstimmten, jedoch un
möglich Calvin Willis zugeordnet werden konnten. Calvin Willis, der die 
Tat immer bestritten hatte, wurde am 18. September 2003 aus dem Ge
fängnis entlassen. Er hatte mehr als 21 Jahre in Haft gesessen – für eine 
Straftat, die er nie begangen hatte. Der wahre Täter konnte bis heute nicht 
ermittelt werden.4

Falschidentifizierungen durch Zeugen stellen nach wie vor, sowohl in der 
Bundesrepublik Deutschland als auch in anderen Staaten, einen nicht uner
heblichen Anteil an der Gesamtzahl von Justizirrtümern dar.5 Schon die 
Untersuchungen von Hirschberg6 und Peters7 aus den sechziger und siebzi
ger Jahren des letzten Jahrhunderts über Fehlurteile und Fehlerquellen im 
Strafprozess zeigten die Relevanz des fehlerhaften Wiedererkennens für 
falsche Verurteilungen auf8. Erschreckend sind in diesem Zusammenhang 
insbesondere auch die Ergebnisse der Reanalyse von Fällen verurteilter 
Strafgefangener des oben genannten Innocence Projects. Bis heute9 wurden 
297 falsche Verurteilungen aufgedeckt. Die durchschnittliche Haftstrafe der 
nachträglich für unschuldig erklärten Personen betrug zum Zeitpunkt ihrer 
Entlassung gut 13 Jahre. In 17 Fällen waren die Gefangenen sogar zu To
desstrafen verurteilt worden.10 Den gewichtigsten Grund für diese Justizirr
tümer stellten Falschidentifizierungen durch Zeugen dar. So sind mehr als 

3 Vgl. hierzu www.innocenceproject.org  /  ; vgl. auch www.focus.de  /  kultur  /  leben  /   
justizirrtuemer2475verlorenejahre_aid_219822.html; siehe ein weiteres Projekt 
unter http:  /    /  forejustice.org  /  wc  /  misjustice.htm.

4 www.innocenceproject.org  /  Content  /  Calvin_Willis.php. 
5 Vgl. z. B. Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozeß, S. 38 ff.; Odenthal, Die 

Gegenüberstellung im Strafverfahren, S. 21 m. w. N.; Peters, Fehlerquellen im Straf
prozeß, S. 93 ff.; Sporer  /  Sauerland, FPPK 2008, 28, 29 m. w. N.

6 Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozeß, S. 38 ff.
7 Peters, Fehlerquellen im Strafprozeß, S. 93 ff.
8 Vgl. auch Eisenberg, Kriminalistik 2011, 557, 558.
9 Stand: 22. August 2012.
10 www.innocenceproject.org  /  about  /  MissionStatement.php. 
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75 Prozent der Falschurteile auf das fehlerhafte Wiedererkennen des ver
meintlichen Täters durch Augen und Ohrenzeugen zurückzuführen.11

Wie kann es zu dieser dramatisch hohen Anzahl von Falschidentifizierun
gen kommen?

Das Wiedererkennen einer Person als ehemals wahrgenommenen Täter 
unterliegt einem äußerst komplizierten kognitiven Prozess. Die Identifizie
rungsleistung von Zeugen kann durch eine Reihe psychologisch untersuch
ter Einflussfaktoren beeinträchtigt werden und ist äußerst fehlerbehaftet. 
Nichtsdestotrotz kommt der Personenidentifizierung durch Zeugen im 
Strafverfahren oftmals wegweisende Bedeutung zu. Nicht selten ist der 
Zeugenbeweis das einzige Mittel, das über Verurteilung oder Freispruch 
des Beschuldigten entscheidet. Es liegt auf der Hand, dass die unrichtige 
Identifizierung eines Tatverdächtigen gravierende Folgen in Form der 
Strafverfolgung Unschuldiger beziehungsweise der Nichtverfolgung des 
tatsächlichen Täters nach sich ziehen kann.12 Die Fehleranfälligkeit des 
Beweismittels wird seit vielen Jahren in der psychologischen und krimina
listischen Literatur diskutiert. Während aufgrund der Vielzahl wissenschaft
licher Befunde über Wahrnehmung, Behalten und Abruf von Personenin
formationen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien ein Umdenken 
und Umlenken stattgefunden hat, scheint das Problembewusstsein der deut
schen Justizpraxis bezüglich dieses Zeugenbeweises eher gering ausgeprägt 
zu sein.13 Obwohl Psychologie und Kriminalistik im Laufe der Jahre dif
ferenzierte Methoden entwickelt haben, um die strafprozessual notwendige 
Personenidentifizierung zu verbessern und potentielle Fehlerquellen so weit 
wie möglich auszuschalten, werden die Erkenntnisse von den Ermittlungs
behörden häufig nicht berücksichtigt. Die daraus resultierenden Folgen, 
namentlich Falschidentifizierungen von Unschuldigen und Nichtidentifizie
rungen des wahren Täters, sind fatal für ein rechtsstaatliches Gebilde wie 
das der Bundesrepublik Deutschland. Nur wenn die ermittelten Einfluss
faktoren Anerkennung in der Justizpraxis finden, kann das oberste Ziel des 
Rechtssystems, die Findung von gerechten, tragfähigen Urteilen auf Grund
lage der Ermittlung des wahren Sachverhalts,14 verwirklicht werden. Die 
Problematik und Fehleranfälligkeit des Wiedererkennens ist den Zeugen 
selbst meist nicht bewusst. Sie unterliegen vielmehr oftmals Irrtümern, vor 
allem auch einer Selbstüberschätzung hinsichtlich ihrer eigenen Identifizie
rungsleistung. Umso wichtiger muss es sein, dass nicht nur die Oberge
richte, sondern gleichermaßen alle Instanzen der Judikative sowie Staats

11 www.innocenceproject.org  /  understand  /  EyewitnessMisidentification.php. 
12 Vgl. Köhnken, in: Strafverteidigung im Rechtsstaat, 605.
13 Köhnken, in: Strafverteidigung im Rechtsstaat, 605, 619.
14 BVerfGE 57, 250, 275.


